
Schulwegplan
VS Gralla

Weitere Informationen über 
Projekte, Aktionen, Medien 

und Modelle zum Thema 
Sicherheit und Gesundheit 

rund um die Schule finden Sie 
unter auva.at/sicherlernen.

Disclaimer: Dieser Schulwegplan wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Er dient ausschließlich der Infor-
mation und soll eine Entscheidungshilfe für die Erziehungsberechtigten zur Wahl des idealen Schulwe-
ges für ihr Kind darstellen. Die Verantwortung für die Auswahl des spezifischen Schulweges liegt jedoch 
bei den Erziehungsberechtigten selbst! Weder die AUVA noch das von der AUVA mit der Datenerhebung 
und Gestaltung dieses Schulwegplans beauftragte KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) übernehmen eine 
Gewährleistung für die Richtigkeit, Aktualität, Qualität und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. 
Die Nutzung des Schulwegplanes erfolgt auf eigene Verantwortung und Gefahr. Haftungsansprüche gleich wel-
cher Art gegen das KFV oder die AUVA, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch 
die Nützung oder Nichtnützung der dargebotenen Informationen etc. bzw. durch die Nützung fehlerhafter und un-
vollständiger Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen. Der Schulwegplan wurde mit Datenstand zum 
angegebenen Datum gestaltet. Spätere allfällige infrastrukturelle oder straßenräumliche Änderungen (wie z. B. neue 
Schutzwege, Baustellen oder Sperren) konnten somit nicht berücksichtigt werden. Ebenso legt das KFV Wert auf die 
Feststellung, dass die Auflistung der ausgewiesenen Gefahrenzonen als nicht abschließend zu betrachten ist. Sämtliche 
Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Verwertungen und Vervielfältigungen gleich welcher Art sind nicht gestattet und 
strafbar. Davon ausgenommen sind einzelne Vervielfältigungen für den eigenen, privaten Gebrauch. Es gilt ausschließlich 
österreichisches Recht.
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Vorliegender Schulwegplan ent-
stand in Kooperation mit der AUVA 
(Allgemeine Unfallversicherungsan-
stalt), des KFV (Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit), der Schulleitung 
und der Marktgemeinde Gralla.
Die Sicherheit der Kinder, vor allem 
am Weg von und zur Schule ist für 
uns besonders wichtig.
Deswegen haben wir uns als Markt-
gemeinde dazu entschlossen uns an 
der Initiative der AUVA zu beteiligen 
und die Entwicklung eines Schul-
wegplans zu unterstützen.
Zu Fuß unterwegs zu sein heißt auch 
die Natur um uns herum bewusst zu 
erleben und sich nebenbei fit zu hal-
ten.
Ich hoffe, dass wir damit wieder ein 
Stück mehr Lebensqualität vermit-
teln können und gleichzeitig auch 
die Gesundheit unserer Kindern för-
dern.
Der vorliegende Schulwegplan, soll 
den Kinder dabei helfen sicher zur 
Schule bzw. wieder nach Hause zu 
gelangen. 

Marktgemeinde Gralla

Der Schulweg ist oft der erste Weg, den 
Kinder selbstständig zu Fuß bewältigen. 
Das macht nicht nur Spaß und ist gesund, 
sondern verringert auch den Pkw-Verkehr 
im Schulumfeld. 
Uns ist es ein Anliegen, dass Ihr Kind         
sicher zur Schule und wie-
der nach Hause kommt. 
Der vorliegende Schul-
wegplan zeigt sichere 
Routen zur Schule und 
unterstützt Sie beim Üben 
des Schulwegs.
Sollte doch einmal etwas 
passieren: Schulkinder 
sind bei der AUVA bei-
tragsfrei unfallversichert.
Bei einem Unfall Ihres 
Kindes auf dem Weg zur 
Schule bzw. auf dem Weg 
von der Schule nach Hau-
se – egal, ob der Weg zu 
Fuß, mit dem Bus, mit 
dem Roller oder anderen 
Verkehrsmitteln zurückgelegt wurde – in-
formieren Sie bitte die Schulleitung darü-
ber. Diese wird die Unfallmeldung an uns 
vornehmen.

Ihre AUVA

AUVA-SchulwegtippsVorwort Schulwegplan

Gehen Sie so viel wie mög-
lich mit Ihrem Kind zu Fuß! 
Zeigen und erklären Sie 
ihm, wie man sich im Stra-
ßenverkehr richtig verhält. 
Nur durch viel Routine er-
langt Ihr Kind Sicherheit.

Kinder lernen durch Beob-
achtung und Nachahmung. 
Queren Sie deshalb nur 
bei grünem Ampellicht und 
verwenden Sie kein Handy 
oder Smartphone auf dem 
Schulweg!

Wählen Sie gut überschau-
bare Überquerungsstellen, 
an denen gute Sicht für alle 
besteht. Ihr Kind muss die 
Lenker:innen sehen können 
– die Lenker:innen müs-
sen Ihr Kind sehen können. 
Meiden Sie Sichthindernis-
se wie Kurven, parkende 
Fahrzeuge und Sträucher. 
Nie vor oder hinter einem 
Bus queren!

„Halt“ vor jeder Überque-
rung ist die wichtigste Re-
gel für Ihr Kind. Vor jeder 
Überquerung – auch bei 
Ampeln und Zebrastreifen 
– bewusst nach beiden Sei-
ten schauen. Ebenso über 
die Schulter und auf mög-
liche Abbieger:innen ach-
ten. Erst gehen, wenn die 
Fahrbahn frei ist, oder die 
Lenker:innen halten!

Auch den Schulweg mit 
dem Tretroller üben. Alleine 
fahren ist ab acht Jahren 
gestattet. Gehwege sind 
erlaubt, Radwege und Stra-
ßen tabu. Wichtig ist, lang-
sam zu fahren und Rück-
sicht auf Fußgänger:innen 
zu nehmen. Vor jeder Über-
querungsstelle gilt: Recht-
zeitig halten und schauen! 
Auf den Radhelm nicht ver-
gessen!

Reflektierende Materialien 
sowie Warnwesten erhö-
hen die Sichtbarkeit nicht 
nur bei Dämmerung und 
schlechter Sicht, sondern 
auch tagsüber. Achten Sie 
darauf, dass diese auch ge-
tragen werden!

Planen Sie morgens genü-
gend Zeit ein! Ein gestress-
tes Kind ist unkonzentriert, 
da können leicht Fehler 
passieren.

Gemeinsam bewegt aktiv

Seien Sie Vorbild!

Gute Sicht für alle

Stehen – Schauen – Gehen

Zur Schule rollen

Sichtbarkeit

Hektik vermeiden

Volksschule

Die Volksschule Gralla befindet sich in 
der Schulstraße. Im unmittelbaren Schul-
umfeld besteht eine Begegnungszone 
mit einer zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit von 30 km/h. Im übrigen Gemein-
destraßennetz gilt hingegen Tempo 50. 

Gehsteige sind nur ab-
schnittsweise vorhanden 
und der zur Verfügung 
stehende Straßenraum ist 
im gesamten Ortsgebiet 
eingeschränkt. 
Liebe Eltern! Bitte halten 
Sie sich an die jeweils zu-
lässige Höchstgeschwin-
digkeit und passen sie 
die Geschwindigkeit den 
Straßenverhältnissen an. 
Auf schmalen und engen 
Straßen, wie der Herren-
straße oder der Ruper-
tistraße, gilt das Gebot 
des Fahrens auf halbe 
Sicht. Fahren Sie hier be-

sonders vorsichtig! Denken Sie bitte im-
mer daran, dass auf den Straßen auch 
Fußgänger:innen unterwegs sind. Bitte 
nutzen Sie die öffentlichen Parkplätze 
in der Umgebung und parken Sie wenn 
möglich nicht direkt in der Schulstraße. 

schulwegplan.at
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Kreuzung Herrenstraße / Sportplatz-

straße: In der Herrenstraße gibt es keinen 
Gehsteig. Wähle die im Plan eingezeich-
nete Straßenseite! Bleibe vor dem Queren 
der Sportplatzstraße im Schutz des Zau-
nes stehen! Vergewissere dich, ob sich ein 
Fahrzeug nähert! Erst wenn kein Fahrzeug 
kommt und die Straße frei ist, kannst du auf 
der roten Bodenmarkierung queren! 
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SSVorsicht

erhöhte Vorsicht

Gefahr

Schule

empfohlener Schulweg

Haltestelle
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Querung der Landesstraße: 
Auf der Landesstraße ist sehr viel Verkehr 
und die Fahrzeuge fahren sehr schnell. Hal-
te auf dem Gehsteig einen möglichst gro-
ßen Abstand zur Fahrbahn! Benütze zum 
Queren der Straße unbedingt die Druck-
knopfampel! Warte, bis die Ampel grün für 
dich leuchtet! Gehe erst los, wenn die Fahr-
zeuge wirklich stehen geblieben sind!
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Kreisverkehr Obere Dorfstraße / Sport-

platzstraße: Bei einem Kreisverkehr ist 
es schwer zu erkennen, ob ein Fahrzeug 
im Kreis weiterfährt oder abbiegt. Sei hier 
besonders vorsichtig und achte auf her-
ankommende Autos! Warte, bis sich kein 
Fahrzeug nähert oder das Auto für dich 
ganz angehalten hat! Quere am besten bei 
der roten Bodenmarkierung! 
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Querung Untere Dorfstraße: Wenn du aus 
der Unteren Dorfstraße kommst, endet der 
Gehsteig vor der Kreuzung mit der Ruper-
tistraße. Bleibe beim blauen Punkt stehen 
und schaue in beide Richtungen! Wenn kein 
Fahrzeug kommt, kannst du an der mar-
kierten Stelle über die Straße gehen. Quere 
die Untere Dorfstraße dann erneut am Zeb-
rastreifen in Richtung Schule! 
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Scooterfahren: Passe dabei bitte nicht nur 
auf dich selbst, sondern auch auf die an-
deren auf! Trage bitte immer einen Helm! 
Im Falle eines Sturzes kannst du dadurch 
schwere Verletzungen vermeiden. Das 
Fahren mit dem Scooter ist auf Gehstei-
gen, Wohnstraßen, Fußgänger- und in Be-
gegnungszonen erlaubt. Auf Straßen ohne 
Gehsteig ist das Fahren nicht erlaubt!
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Rupertistraße: Entlang der Rupertistraße 
gibt es keinen Gehsteig. Außerdem ist die 
Straße sehr schmal und verläuft in einer 
Kurve. Gehe daher so weit wie möglich am 
Straßenrand und im Außenbogen der Kur-
ve, damit dich die Fahrzeuglenker:innen 
möglichst früh sehen können! Wenn du in 
einer Gruppe unterwegs bist, geht am bes-
ten hintereinander!

Kartengrundlage: basemap.atKartengrundlage: basemap.at

Foto: iStock.com/romrodinkaFoto: iStock.com/romrodinka
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